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Information und Anmeldung: 
Institut für Wirtschaft und Umwelt e. V. 
Maxim-Gorki-Str. 13 
39108 Magdeburg (Seminarhauptstadt) 

Telefon: (03 91) 744 7 894 
Telefax: (03 91) 819 0 819 
E-Mail: steinke@iwu-ev.de 
Internet: www.iwu-ev.de / Online-Anmeldung 

Informationen zur Anreise mit der Bahn sowie dem Auto, mit 
aktuellen Verkehrseinschränkungen und Parkempfehlungen, 
finden Sie unter ‚Anfahrt‘ auf www.iwu-ev.de 

Hinweise zu weiteren Seminarthemen: 

14.10. Klärschlammentsorgung und Phosphorrückgewinnung 
15.10. Vergabeverfahren - Eignung und Wertung 
19.10. VOB/A - Einführung in die Auftragsvergabe 
20.10. Vergabe von Planungs- und Projektsteuerungsleistun-

gen nach VgV und UVgO 
22.10. Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen an ortsfesten 

Anlagen - WHG · AwSV · Schadensfälle aus der Praxis 
26.10. Geotechnik in der kommunalen Tiefbaupraxis 
27.10. Niederschlagswasserbeseitigung –  

Durchführung und Refinanzierung der Kosten 
28.10. REACH und GHS / CLP – Grundlagenseminar 
29.10. Inhalts- und Nebenbestimmungen zu Genehmigungs-

bescheiden im Bau- und Umweltrecht 
02.11. Die Umweltprüfung in der Bauleitplanung 
05.11. Naturwissenschaftliche Grundlagen für die Umwelt-

verwaltung Schwerpunkt Hydrogeologie, Grundwasser 
09.11. Verpackungsvorschriften - PPWR/ VerpackDG 
10.11. Bodenschutzrecht und Altlastensanierung 
11.11. Alte Deponien - Neue Herausforderungen und Chan-

cen - Stilllegungs- und Nachsorgephase 
16.11. Das Naturschutzrecht – Grundlagen und Aktuelles 
17.11. Probenahme fester, schlammiger und flüssiger  

Abfälle inkl. Anforderungen der LAGA PN-98 bzw.2-78 
18.11. Abrechnung von Bauleistungen nach VOB-C 2019/2023 

und HVA-A StB 2023 
19.11. Umweltprüfungen im Kontext bergbaulicher Vorhaben  
23.11. Verwertung mineralischer Abfälle 
25.11. Beprobung fester Abfälle nach  

LAGA PN 98 sowie DIN 19698-1 und DIN 19698-2 
26.11. Grundlagen des Abfallrechts für Einsteiger 
30.11. Probenahme Kühlwasseranlagen 
09.12. Schadstoffkataster bei Rückbau von Gebäuden 
20.01. Verträge am Bau – Vertragsgestaltung, Beschaffung 
21.01. erweiterte Hersteller-Verantwortung EPR 
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“Mantelverordnung“ 
 

Anforderungen der 

Ersatzbaustoffverordnung,  
der Deponieverordnung 

und der novellierten 

Bundes-Bodenschutzverordnung 
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Exklusive Präsenzseminare seit 1990 
 
 

IWU – Impuls. Wissen. Umsetzen. 
 

Anderes Thema? Klick auf www.iwu-ev.de  

https://www.iwu-ev.de/
https://iwu-ev.de/seminar/die-mantelverordnung/
https://iwu-ev.de/seminar/die-mantelverordnung/
https://iwu-ev.de/kontakt-impressum/die-anfahrt-zum-seminarraum/
https://www.iwu-ev.de/


 

Das Institut für Wirtschaft und Umwelt e. V. führt  
am 13. Oktober 2026 das Seminar  

Die „Mantelverordnung“ in Magdeburg durch. 
 

 

Mit der vom Gesetzgeber neugeschaffenen Ersatzbaustoffverordnung 
(EBV) und der Novelle der Bundes-Bodenschutzverordnung trat erstmals 
ein bundesweit einheitlicher Rechtsrahmen für die Aufbereitung von mine-
ralischen Abfällen zum Einsatz in technischen Bauwerken des Tiefbaus so-
wie für die Verfüllung von Abgrabungen und Tagebauen in Kraft. 
 

Zugleich wurde ein seit Jahrzehnten bekanntes und vertrautes Klassifika-
tionssystem für mineralische Abfälle abgeschafft: Die Einstufung von Ab-
fällen anhand von Zuordnungswerten gemäß LAGA M20 (Z0, Z1, Z2, etc.) so-
wie aufgrund vergleichbarer Regelungen in den Bundesländern wurde er-
setz durch das System der Materialwerte, Materialklassen und zugelasse-
nen Einbauweisen gemäß neuer EBV. In diesem Rahmen wurde die Güte-
überwachung bei der Herstellung von mineralischen Ersatzbaustoffen 
(MEB) in Aufbereitungsanlagen grundlegend angepasst, weitreichende An-
forderungen insbesondere für mobile Aufbereitungsanlagen wurden nor-
miert und neue Schwerpunkte bei der chemischen Charakterisierung von 
aufzubereitenden mineralischen Abfällen hinsichtlich ihrer Einbaufähigkeit 
in grundwassersensiblen Bereichen gesetzt. 
 

Analytische Verfahren, die unter der LAGA M20 und im Bereich des Depo-
nierechts galten, können unter den neuen Vorgaben nicht mehr genutzt 
werden. Auch eine Umrechnung der „alten Werte“ ist nicht möglich, was er-
wartbar zu Kostensteigerungen bei der Entsorgung und Aufbereitung füh-
ren wird. Schon heute absehbare Engpässe bei der Verfügbarkeit der von 
den Anlagenbetreibern im Rahmen der Güteüberwachung einzusetzenden 
Überwachungsstellen erschweren zudem die Bedingungen des neuen Re-
gelwerks. 
 

Schwerpunkt des Seminars ist ein praxisbezogener Überblick über die we-
sentlichen Neuregelungen und Begriffe der EBV. Daneben werden über-
blicksartig auch die neuen Anforderungen der Bundes-Bodenschutzverord-
nung (BBodSchV) dargestellt. Letztere regelt auch Anforderungen an das 
Einbringen von Materialien unterhalb und außerhalb der durchwurzelbaren 
Bodenschicht. Betroffen hiervon ist die Verwertung von Abfällen in Tage-
bauen, im Rahmen von Abgrabungen sowie im Massenausgleich bei großen 
Baumaßnahmen.  
 

Das Seminar richtet sich an alle von den Neuregelungen Betroffenen. Dies 
sind sowohl Erzeuger und Besitzer von mineralischen Abfällen, also Bau-
herren und Baufirmen, durch deren Tätigkeit mineralische Abfälle wie Bo-
denmaterial, Bauschutt und Gleisschotter, aber auch relevante industrielle 
Nebenprodukte wie Verbrennungsaschen und Schlacken anfallen, sowie 
Betreiber von Anlagen, in denen mineralische Ersatzbaustoffe zum Einbau 
in technische Bauwerke hergestellt werden. Daneben sind auch die Ver-
wender angesprochen, also diejenigen, die den Einbau der aufbereiteten 
MEB im Straßen-, Tief- und Gleisbau projektieren und verantworten und mit 
den entsprechenden Ausschreibungsverfahren befasst sind, sowie schließ-
lich auch die für Vollzug und Überwachung des neuen Regelwerks zustän-
digen Mitarbeiter von Behörden. 
 
 
 

Referent: 
 
 

Dr. Tim Hahn ist Rechtsanwalt und Partner der  

Sozietät okl & partner Rechtsanwälte PartG mbBam Standort Berlin.  
Dr. Hahn ist Experte im Kreislaufwirtschaftsrecht und hält regelmäßig 
Vorträge und gibt Schulungen zur „Mantelverordnung“ und veröffent-
licht Fachaufsätze zum Thema. 

 

< 

PROGRAMM 
Dienstag, 13. Oktober 2026 

 

09.30 Uhr Begrüßung und Einführung 

09.35 Uhr Zentrale Regelungsziele und Begriffe des neuen Re-
gelwerks 

- u.a. Abgrenzung der Anwendungsbereiche von EBV 
und BBodSchV; Übergangsvorschriften;  
Grundstruktur der Güteüberwachung für mobile 
und stationäre Aufbereitungsanlagen 

11.00 Uhr Kaffeepause 

11.15 Uhr Anforderungen an das Herstellen  
von mineralischen Ersatzbaustoffen 

- Einzelheiten der Güteüberwachung; Eignungsnach-
weis, Werkseigene Produktionskontrolle und 
Fremdüberwachung; Bedeutung von Materialwer-
ten, Überwachungswerten und sonstigen Schad-
stoffwerten; Änderungen gegenüber der bisherigen 
Rechtslage; Anforderungen an den Umgang mit 
nicht aufbereitetem Bodenmaterial und Baggergut 

12.15 Uhr Mittagspause 

13.30 Uhr Anforderungen an den Einbau 
von mineralischen Ersatzbaustoffen 

- Pflichten der Bauherren und Verwender von MEB; 
Ermittlungspflichten in Bezug auf Grundwasserab-
stand, Bodenbeschaffenheit und geplante Einbau-
weisen; Anzeige- Dokumentationspflichten; Ersatz-
baustoffkataster 

14.15 Uhr Sonstige Themen im Überblick 

Pflicht der Aufbereitungsanlagenbetreiber zur An-
nahmekontrolle, Pflichten zur Getrenntsammlung 
beim Rückbau technischer Bauwerke (Novelle Ge-
wAbfV); Änderung der Deponieverordnung im Rah-
men der „Mantelverordnung“; Abfallende und Neben-
produktstatus von MEB 

15.00 Uhr Kaffeepause 

15.15 Uhr Novelle der BBodSchV 

- Anforderungen an das Einbringen von Materialien 
außerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht; 
Auswirkungen auf die Entsorgung von Abfällen in 
Tagebauen und Verfüllungen; Bedeutung der „Län-
deröffnungsklausel“. 

16.00 Uhr Abschlussdiskussion und Auswertung 

16.15 Uhr Ende der Veranstaltung 
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